
Erhöhung der Al-
tersleistungen die-
nen sondern viel-
mehr zur steuerli-
chen Optimierung 
genutzt werden. 
Dies führte im Rah-
men der 1. BVG Re-
vision zur Regulie-
rung, in Form einer 
Einschränkung des 
K a p i t a l b e z u g s . 
Mangels klarer For-
mulierung waren 
sich selbst Fachleute 
des Umfangs der 
Einschränkung im 
Unklaren. Das Bun-
desgericht hat sich 
2010 in einem 
grundlegenden Ent-
scheid für die re-
striktive Auslegung 
entschieden. 

Einkäufe in die 2. 
Säule BVG dienen 
der Verbesserung 
der persönlichen 
Vorsorgeleistungen 
im Alter. 
Eine Vielzahl von 
Faktoren kann dazu 
führen, dass eine 
versicherte Person 
Einkäufe zur Leis-
tungsverbesserung 
t ä t i g e n  k a n n 
(fehlende Beitrags-
jahre, höheres Ein-
kommen, höherer 
Sparplan etc.). Die 
Berechnung mögli-
cher Einkaufssum-
men wird durch die 
jeweilige Vorsorge-
stiftung anhand der 
aktuellen Gegeben-

heiten vorgenom-
men. Dabei sind all-
fällig anderweitig 
vorhandene Freizü-
gigkeitsleistungen in 
der Berechnung zu 
berücksichtigen. Sol-
che Einkäufe zur 
Leistungserhöhung 
sind steuerlich ab-

zugsfähig und somit 
ein Anreiz, die eigene 
Vorsorge zu optimie-
ren. Die Praxis zeigt 
jedoch, dass Einkäufe 
oftmals weniger der 

Entscheid des Bundesgerichts (2010) 

Nach Art. 79b Abs. 3 
BVG dürfen Einkäufe 
innerhalb von 3 Jahren 
nicht in Kapitalform 
bezogen werden. Un-
klar war bis anhin, ob 
diese Einschränkung 
nur für das einbezahlte 
Kapital oder das ge-
samte vorhandene Al-
tersguthaben Gültigkeit 

hat. Das Bundesgericht 
hat nun entschieden, 
dass nach einem Ein-
kauf die dreijährige 
Sperrfrist des Bezugs 
für das gesamte Kapital 
in der Pensionskasse 
Gültigkeit hat. 
Wird innerhalb einer 
Sperrfrist ein Kapitalbe-
zug erforderlich 

(Pensionierung, Bar-
auszahlung, WEF-
Vorbezug etc.), so 
führt ein solcher Bezug 
zur nachträglichen 
Aufrechnung der Ein-
käufe dieser Periode 
im Nachsteuerverfah-
ren.  
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